
 

 

Bekanntmachung 
 

der Stadt Eutin 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 128 der Stadt Eutin für ein Gebiet 

nördlich und nordöstlich des Verkehrskindergartens Lübsche Koppel, 

südwestlich der Elisabethstraße und östlich des Kleinen Eutiner Sees 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadtvertretung der Stadt Eutin 

hat am 03.12.2015 einen Änderungsbeschluss zur bereits beschlossenen Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 128 gefasst. Aufgrund geänderter Beschlussgrundlage 

wird nunmehr der Bebauungsplan Nr. 128 mit einem erweiterten Geltungsbereich, 

und zwar für ein Gebiet nördlich und nordöstlich des Verkehrskindergartens Lübsche 

Koppel, südwestlich der Elisabethstraße und östlich des Kleinen Eutiner Sees, 

aufgestellt. Dieser geänderte Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Planungsziele sind die planerische Neuordnung und eine städtebauliche Gliederung 

der baulichen und verkehrlichen Situation im Einmündungsbereich der Lübschen 

Koppel in die Elisabethstraße sowie Steuerung der städtebaulichen Entwicklung 

zwischen dem Kleinen Eutiner See und der Elisabethstraße und die planerische 

Absicherung der ISEK-Zielsetzungen in dem Bereich des Spielplatzes am Kleinen 

Eutiner See. 

 

Die Aufstellung erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 

Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB). Von einer Umweltprüfung nach    

§ 2 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. 

 

Die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

der Planung zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 BauGB 

ergeht zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 128 ist im nachfolgend abgedruckten 

Übersichtsplan umrandet dargestellt. 

 



 
 

Zusätzlich wird die vorstehende Bekanntmachung am 08.12.2015 auf der 

Internetseite der Stadt Eutin unter www.eutin.de bereitgestellt. 

 

Eutin, den 04.12.2015           Stadt Eutin 
        -Der Bürgermeister- 
      (L.S.)        gez. Schulz 

    Bürgermeister 

http://www.eutin.de/

